
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 30.09.2003 

 Vorlage Nr. 03/0467 
Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 
Ergänzende Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Beig./Stadtkämmerer Hommel 06.10.2003  

Rat Bürgermeister Schwerhoff 09.10.2003  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Zustimmung zur Leistung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben/Verpflichtungs-
ermächtigungen gem. §§ 81 und 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2003 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Laut beigefügter Zusammenstellung belaufen sich die über-/außerplanmäßigen Ausgaben/ 
Verpflichtungsermächtigungen auf 
 
Liste 1 781.939,00 € 
 
Liste 2 55.000,00 € 
 ___________ 

insgesamt 836.939,00 €. 
 
Einzelheiten ergeben sich aus den beigefügten Zusammenstellungen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine   
   
Folgende x   siehe Begründung und Anlagen 
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
Einmalig    einmalig   
Jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
 



- 2 - 
Beschlussentwurf: 
 
 
Den in den beigefügten Zusammenstellungen aufgeführten über-/außerplanmäßigen 
Ausgaben für das Haushaltsjahr 2003 in Höhe von 
 
 
 
insgesamt 836.939,00 € 
 
 
 
wird gem. §§ 81 und 82 GO NRW zugestimmt. 
 
Die Deckungen ergeben sich ebenfalls aus den beigefügten Zusammenstellungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 (Schwerhoff) 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


